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der Beila6~n zu d'~n Stenographischen Protokollen des N; Üonalrates 

XIV. Ges€t7;gebungspedode 

ANJ:o"R"~GE ----- ..... -------

der Abgeordneten Dr. FIED~ER 

und Genossen 

an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend Wiedereinführung der Pauschalierung im Sinne 

einer Resolution des Wiener Gewerbes 

Sei tens des Wiener GerA7erbes wurde eine Resolution auf 'Heder­

einführung der Pauschalierung in ihrer urspr~nglichen Form 

einstimmig beschlossen. Diese Resolution ha.t fclqenden Wort­

laut: 

"Ab dem Kalenderjahr 1973 giht es keine Veranlagung nach Durch­

schnittssätzen, besser bekannt als Gewinn- und Umsatzpauscha­

lierung, mehr. Der Haupr..gr\.in<i :üefür liegt im Fehlen ein,=r dies­

bezüglichen Verordnungsermächtigu::lg im UTIu:atzsteuerg-esetz 1972 

(sogenanntes Mehrwertsteuergesatz) • w~e sie noch das Umsatz­

steuergesetz 1959 in seinem § 13 l\..bs. 9 lüElnte. VorstF11er- und 

Aufwandspauschalierung sowie die K:J!.zu:ngsbetrags.re'~·elur~] für 

Kleinunternehmer, wie sie die §§ i4 UStG, 17 EStG und 23 UStG 

vorsehen, haben sich als nicht vollwertiger Ersatz enviesen. 

'Denn die gerade für Kleinunternehmer vielfach so wichtige Ent­

l:stung von unproduktiver Verwaltungparbeit (Aufzeichnungspflicht), 

wie Kassabuchführung und Erstellung von Umsatzsteuervoranmeldun­

gE:n,wird damit nicht mehr ermöglicht. Immerhin hatten sich noch 

für 1972 - dem letzten Jahr der .. Pauschalierung nach früherer 

Art - 2.049 Kleinbetriebe für diese entschieden. Das waren immer­

hin über i2 % der lt.Statistik per 22.7.1971 in Wien bestehenden 

16.766 Gewerbebetriebe. stellt man.aber eine Relation zwischen 

den 1972 noch pauschalierten Alleinmei.ster-. 'und Ein-Gehilfen-. 

Betriebe zur Gesamtzahl dieser Betriebe, nämlich 4.303, her, so 
. . 

:beanspruchten. sogar 40% der Kleinstunternehmerdie Durchschnitts'-

satzveranlagung. 
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Aus vorstehenden Gründen wird eine Novellierung des Umsatz­

steuergesetzes 1972 im Sinne der Wiederaufnah.TIl6 Biner Ver­

ordnungsermächtigung für den Finanzminister zur Ermöglichung 

einer Umsatzpauschalierung gefordert, die im ZUSaIt1.i'11enw·irken 

mit den Bestimmungen des § 17 Einkommensteuergesetz '1972 zu 

einer Veranlagung nach Durchschnittssätzen in der bis ain..;. 

schließlich 1972 bestehenden .E'orm führen soll. Dies könnte 

durch Aufnahme einer neuen, mit dem Absatz 9 des § 13 Umsatz""' 

steuergesetz 1959 ,gleichlaut,;.:;,:den Geset~zesbesti.r(l.mung be .... 7irkt 

werd.enoder durch Änderung des § 14 Absatz 1 Umsatzsteuergesetz 

1972 in folgender Weise: 'Der Bundesrtl.inisterfür Finanzen kann 

mit Verordnung für die Ermittlung der abziehbaren vorsteuer­

beträge, aber auch für die Ermittlung dt::'.t' Umsätze selbst Durch­

schnittssätze für Gruppen von Unterner .... :nern aufstellen. Die 

Durchschnittssätze sind aufgrund von Erfahrungen über die wirt­

schaftlichen Verhältnisse bei der jeweili.gen Gruppe von Unter'-

11ehmern festzu·setzen.·' - Absat,z 2 v'läl.-e Si~ül- L!.r,d sachgcmä.ß 

(wie Z. 2 lit bund 3 des § 13 Ab s ab:: 9 UStG 1959) zu modifi­

zieren." 

Die Forderung nach einer Urnsatzpauschal:Lerung ist nicht nur 

für den Bereich des Gewerbes von großer Bedeutu!!g, sondern 

wurde bereits des öfteren seitens der Bundeskammer der gewerb­

lichen Wirtschaft für den gesamten Bereich der kleineren Unter­

nei:uner aufgestell t. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher. an, den BU!:.des­

minister fÜr Finanzen folgende 

A n fra 9 e 

'1) .Sind Sie bereit, eine den Vorstellungen der ge\verblichen 

'Wirtschaft im obigen Sinne entsprechende Novelle Z~~ Urn­

s~tzsteuergesetz 1972 ausarbeiten zu lassen und dem 

Nationalrat. zuzuleiten ? 

2) Wenn ja., bis wann soll diese Zuleitung erfolgen ? 

3) Wenn nein; wie begründen Sie Ihre ablehnende Haltung 
, , 

gegenüber/ den Wünschen der ge\verblichen wirtschaft? 
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